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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 04.08.2023 

Amt: 3.6 - Technische Dienste Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.: 67-67.2-30-2023 VII/0949  

TOP: Neufassung der Friedhofssatzung 

 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Ortschaftsrat Möringen am: 28.08.2023  

Ortschaftsrat Uchtspringe am: 29.08.2023  

Ortschaftsrat Dahlen am: 30.08.2023  

Ausschuss für Stadtentwicklung am: 06.09.2023  

Haupt- und Personalausschuss am: 13.09.2023  

Stadtrat am: 25.09.2023  

 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt. X ja  nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört. X ja  nein 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung  ja Gesamtbetrag:  Euro X nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten:  nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerei: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Hansestadt Stendal beschließt die anliegende Friedhofssatzung der 
Hansestadt Stendal. 
 
Begründung: 
Im Zuge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren und der damit verbundenen Neufassung 
der Friedhofsgebührensatzung wurde auch die Friedhofssatzung überprüft und überarbeitet. 
Neben einigen redaktionellen Anpassungen wurden auch inhaltliche Änderungen 
vorgenommen. 
 
Die Verhaltensregeln wurden dahingehend aktualisiert, dass die Erweiterung auf sonstige 
motorisierte Beförderungsmittel nunmehr auch Trendfahrzeuge wie E-Scooter u. ä. erfasst. 
Das Verbot, zu essen und zu trinken, wurde gestrichen, da es nicht mehr zeitgemäß ist und 
bislang zu keinen Problemen geführt hat. 
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Die Dienstleitungsarbeiten sind nunmehr gemäß § 6 Abs. 5 einen Werktag vor Beginn der 
Arbeiten bei der Hansestadt Stendal anzuzeigen. Diese Regelung macht sich erforderlich, 
weil in der Vergangenheit durch Arbeiten entstandene Schäden an Grabanlagen oder 
Friedhofseinrichtungen häufig keinem Verursacher zugeordnet werden konnten. 
 
Unter § 9 erfolgte eine Klarstellung, welche konkreten Arbeiten an Erd- und Urnengräbern 
durch die Hansestadt Stendal vorgenommen werden.  
 
Der Erwerb des Nutzungsrechts wurde unter § 15 Abs. 1 neu geregelt, um die besonders 
nachgefragten pflegefreien Urnenwahlgrabstätten beständig in direktem Zusammenhang mit 
Sterbefällen anbieten zu können. 
 
Der neu eingefügte § 16 beschreibt die neuen pflegefreien Urnenwahlgrabstätten und regelt 
die Kennzeichnung an diesen Anlagen.  
 
Die Einschränkung des § 18 Abs. 3, der Zusätze auf den Schildern an der halbanonymen 
Urnengemeinschaftsanlage nur in schwarzer Farbe zugelassen hat, wurde gestrichen. 
Allerdings bedürfen die Zusätze nun der vorherigen schriftlichen Genehmigung. Zudem 
dürfen auf einem Schild ausschließlich die Daten eines Verstorbenen  angegeben werden. 
 
Die Regelungen für die Reihengräber auf dem islamischen Grabfeld wurden mit dem 
Hinweis auf § 24 näher bestimmt, um die Gestaltungsgrundsätze hervorzuheben und besser 
durchsetzen zu können. 
 
Der neu eingefügte § 23 beschreibt die pflegefreien Grabstätten und regelt deren 
Herrichtung, Unterhaltung, Bepflanzung und Pflege.  
 
Unter § 26 Abs. 1 wurde der Begriff der ordnungsgemäßen Grabpflege konkretisiert. 
 
Relevante Konzepte: 
Konzept über die Anlage von Baumbestattungsgräbern im Gebiet der Hansestadt Stendal 
(Mai 2021) i. V. m. dem Stadtratsbeschluss vom 11.10.2021 zur Herrichtung eines 
Grabfeldes für naturnahe Baumbestattungen auf dem Friedhofsteil III  
 
 
Bastian Sieler 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
- Satzungsentwurf zur Beschlussfassung 
- Anlagen 1 bis 11 zur Satzung 
- Satzungsentwurf mit Kennzeichnung der Änderungen 
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